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Vorwort

Das von der Bundesversammlung am 23. Dezember 2011 verabschiedete neue Rech-
nungslegungsrecht (32. Titel des Obligationenrechts) schafft eine einheitliche Ordnung 
für alle juristischen Personen sowie Einzelunternehmen und Personengesellschaften mit 
einem Umsatz von mehr als 500‘000 CHF. Die Vorschriften enthalten jedoch klar diffe-
renzierte Anforderungen je nach der wirtschaftlichen Bedeutung eines Unternehmens, 
eines Vereins oder einer Stiftung. Strengere Spezialgesetze bleiben zudem vorbehalten. 
Während sich bei kleinen und mittleren Unternehmen die Rechnungslegung auch wei-
terhin auf eine knapp gefasste Jahresrechnung – bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung 
und Anhang – beschränkt, müssen grössere Unternehmen unter anderem einen Lage-
bericht sowie eine Geldflussrechnung erstellen und im Anhang zusätzliche Angaben of-
fen legen. Unter bestimmten Bedingungen erfolgen die Anwendung eines anerkannten 
Rechnungslegungsstandards und/oder die Erstellung einer Konzernrechnung. 

Die neue Rechnungslegung wird die Bilanzierenden im Unternehmen ebenso berühren 
wie die Abschlussprüfer, die Investoren oder andere Adressaten der Rechnungslegung. 
Erst das Wissen um die Änderungen wird es dem interessierten Betrachter erlauben, sich 
ein möglichst genaues Bild der künftigen «OR-Bilanz» zu machen. Bilanzierende sollten 
sich möglichst frühzeitig mit den Rechtsänderungen vertraut machen.

Diesem Ziel dient die von veb.ch herausgegebene Gegenüberstellung des neuen und 
alten Rechnungslegungsrechts. Die Synopsis wurde von den veb.ch Mitgliedern Stephan 
Glanz (Center of Excellence in Accounting) und Philipp Schill (AccTrea) sorgfältig erarbei-
tet, getreu dem Motto: aus der Praxis für die Praxis. Beiden gilt unser besonderer Dank.

veb.ch ist mit über 7000 Mitgliedern der grösste Schweizer Verband für Rechnungsle-
gung, Controlling und Rechnungswesen und bei den KMU, dem Herz der Schweizer 
Wirtschaft, besonders stark verankert. Unser Verband wird – wie gewohnt – tatkräftig 
mithelfen, die von der Bundesversammlung beschlossene Überarbeitung der Rechnungs-
legung nach OR in die Praxis hinauszutragen. Die Gegenüberstellung des zukünftigen 
Rechts mit dem bisher geltenden Recht ist ein Anfang dieser Bestrebungen und wird lau-
fend ergänzt werden durch ein professionelles Angebot an praxisgerechten Seminaren 
und Lehrgängen für Spezialisten des Finanz- und Rechnungswesens.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen wir im Namen von veb.ch, dass Sie sich 
anhand der vorliegenden Broschüre möglichst schnell und einfach ein objektives Bild der 
Neuregelung des Schweizer Rechnungslegungsrechts nach OR machen können. 

Herbert Mattle	 Dieter Pfaff
Präsident veb.ch	 Vizepräsident veb.ch

Januar 2012
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Einleitung

Die Bundesversammlung hat das neu gefasste Recht der kaufmännischen Buchführung 
und Rechnungslegung (32. Titel des Obligationenrechts; SR 220) am 23. Dezember 
2011 verabschiedet. Das Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. Danach be-
stimmt der Bundesrat sein Inkrafttreten.

Die neuen gesetzlichen Bestimmungen finden erstmals Anwendung für das Geschäfts-
jahr, das zwei Jahre nach Inkrafttreten beginnt (Art. 2 Abs. 1 UeB). Als Ausnahme sind 
die neuen Bestimmungen zur Konzernrechnung erstmals nach drei Jahren anzuwenden; 
für die Befreiung von der Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung sind die zwei 
vorangehenden Geschäftsjahre massgebend (Art. 2 Abs. 3 UeB).

Die Änderung des Rechnungslegungsrechts hat Änderungen auf weiteren Rechtsgebie-
ten zur Folge. Abgesehen vom Ersatz der einschlägigen Bestimmungen im bisherigen 
Aktienrecht (26. Titel des OR, 2. Abschnitt, Randtitel «B. Geschäftsbericht» = Art. 662 ff.) 
und Buchführungsrecht (32. Titel des OR) wurden punktuelle Folgeanpassungen beim 
Arbeitsvertrags- und Gesellschaftsrecht vorgenommen (Art. 322a Abs. 3, 558 Randtitel 
und Abs. 1, 559 Abs. 2 und 3, 600 Abs. 3, 611 Abs. 2, 801, 804 Abs. 2 Ziff. 4, 856 
Abs. 1, 858, 879 Abs. 2 Ziff. 3 OR). Ferner bedingt das neue Rechnungslegungsrecht 
punktuelle Anpassungen im  Zivilgesetzbuch (SR 210), Fusionsgesetz (SR 221.301), Re-
visionsaufsichtsgesetz (SR 221.302), Mehrwertsteuergesetz (SR 641.20), Bundesgesetz 
über die direkte Bundessteuer (SR 642.11), Bundesgesetz über die Harmonisierung der 
direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (SR 642.14), Bankengesetz (SR 952.0), 
Börsengesetz (SR 954.1) und Versicherungsaufsichtsgesetz (SR 961.01).

In der vorliegenden Publikation wird das neue Rechnungslegungsrecht mit den ein-
schlägigen, derzeit noch geltenden Vorschriften verglichen, die im Aktienrecht und 
Buchführungsrecht zu finden sind (Stand 1. Januar 2012). Hierzu werden den neuen 
Bestimmungen die bisherigen Artikel absatzweise gegenüber gestellt. Dieser Vergleich 
richtet sich zunächst an Aktiengesellschaften und an jene Gesellschaften, bei denen für 
die Rechnungslegung bisher auf das Aktienrecht verwiesen ist (d.h. Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, Art. 801 OR, sowie Kreditgenossenschaften und konzessionierte 
Versicherungsgenossenschaften, Art. 858 Abs. 2 OR). Der Vergleich kann aber auch von 
anderen nach bisherigem Recht buchführungspflichtigen Unternehmen genutzt wer-
den, indem er ohne die aktienrechtlichen Bestimmungen (Art. 662 ff. OR) gelesen wird. 
Um eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen, werden Absätze des bisherigen Rechts 
mitunter aufgetrennt; Weglassungen werden dabei mit [...] kenntlich gemacht.

Im Aktienrecht verbleiben einige rechtsformspezifische Vorschriften betreffend die Rech-
nungslegung, deren Text unverändert ist: Unter dem bisherigen Randtitel «B. Geschäfts-
bericht» sind dies Art. 663bbis und Art. 663c OR betreffend zusätzliche Angaben über 
Vergütungen bzw. Beteiligungen bei kotierten Gesellschaften sowie Art. 670 OR betref-
fend die so genannte Aufwertung. Darüber hinaus handelt es sich um Art. 671b OR be-
treffend die so genannte Aufwertungsreserve sowie um Art. 659a Abs. 2 in Verbindung 
mit Art. 671a OR betreffend die Reserve für eigene Aktien.
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Auf den Punkt gebracht lassen sich folgende Rechtsänderungen festhalten:

•	 Die anzuwendenden Vorschriften hängen nicht mehr von der Rechtsform, sondern 
von der wirtschaftlichen Bedeutung eines Unternehmens ab.

•	 Kleinere Unternehmen werden hinsichtlich der Buchführungspflicht entlastet. Bei der 
Jahresrechnung unterliegen sie Mindestvorschriften, die systematischer und detaillier-
ter sind als bisher. Diese gelten auch für Rechtsträger, die bisher – anders als die 
GmbH – nicht den aktienrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften unterstanden. 
Stille «Willkürreserven» bleiben zulässig.

•	 Unternehmen, die zur ordentlichen Revision verpflichtet sind (die entsprechenden 
Schwellenwerte wurden erhöht), müssen zusätzlich eine Geldflussrechnung und einen 
Lagebericht erstellen sowie im Anhang zusätzliche Angaben machen.

•	 Ein kleiner Kreis von Rechtsträgern muss einen zusätzlichen Abschluss nach einem 
«anerkannten Standard» erstellen. Gegebenenfalls wird die Konzernrechnung nach 
diesem Standard erstellt.

•	 Die Schwellenwerte für die Konzernrechnung wurden im Übrigen erhöht; Mindestvor-
schriften fehlen weiterhin.

•	 Minderheiten können jedoch Geldflussrechnung, Lagebericht und zusätzliche Anga-
ben im Anhang, den zusätzlichen Abschluss nach «anerkanntem Standard», die Kon-
zernrechnung sowie die Konzernrechnung nach «anerkanntem Standard» verlangen.
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Spitzenleistung für Spitzenleute: veb.ch

Aus- und Weiterbildung. Fachliche und wissenschaftliche Entwicklung. Bildungs- und 
Berufspolitik: Themen, die auch in den Bereichen Rechnungslegung, Controlling und 
Rechnungswesen laufend für Veränderung sorgen.
Eingebunden in diese Entwicklung und seit 1936 richtungsweisend: der veb.ch. Als grös-
ster Schweizer Verband seiner Branche steht er ein für kontinuierliche Qualitätspflege und 
bietet seinen über 7500 Mitgliedern in der ganzen Schweiz breit gefächerte Leistungen.

Umfassende Ausbildung, Prüfung auf hohem Niveau
Jahr für Jahr legen einige hundert ambitionierte Profis die Prüfungen für Fachleute im 
Finanz- und Rechnungswesen ab. Meist haben sie sich berufsbegleitend drei bis fünf Jahre 
für den Fachausweis und das Diplom ausgebildet. Der veb.ch führt – zusammen mit dem 
KV Schweiz und unter Aufsicht des BBT – die entsprechenden Fachprüfungen durch.

Eidgenössisch anerkannte und hochgeschätzte Zertifikate 
Alle Ausbildungen und Prüfungen werden vom veb.ch laufend an aktuelle Bedürfnisse 
angepasst. Fachbücher werden gezielt unterstützt oder gar eigens veröffentlicht. Das Re-
sultat: breite Anerkennung von Fachausweis und Diplom und gute Saläre der Absolventen.

Begehrte Weiterbildung, wertvolle Praxistipps
Auch in der Weiterbildung zeigt sich der veb.ch sehr engagiert, beispielsweise als 
Schweizer Marktleader in der zertifizierten Ausbildung bei Swiss GAAP FER und IFRS 
(via die Controller Akademie, Zürich). Dazu kommen zahlreiche beliebte Tagungen und 
Seminare, beispielsweise zu Steuerthemen. Und nicht zuletzt vermittelt der Verband über 
veb.netzwerk seinen Mitgliedern in der ganzen Schweiz wertvolle berufliche Kontakte.

Was ist zu vertreten? Was nicht?
Die Ethik-Richtlinien des veb.ch schaffen Sicherheit im beruflichen Verhalten im Rech-
nungswesen, im Controlling und bei Treuhandaufgaben. So gilt der veb.ch auch als solider 
Wegweiser im Berufsalltag, denn er definiert klar, wo die Loyalität von Angestellten und 
Auftragnehmern gegenüber Arbeitgebern und Kunden beginnt - und wo sie zu Recht 
endet.
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Schweizerischer Verband der dipl.

Experten in Rechnungslegung

und Controlling und der Inhaber

des eidg. Fachausweises im Finanz- 

und Rechnungswesen.

Lagerstrasse 1

Postfach 1262

8021 Zürich

Telefon 043 336 50 30

Fax 043 336 50 33

www.veb.ch

Lagerstrasse 1

Postfach 1262

8021 Zürich

Telefon 043 336 50 37

Fax 043 336 50 38

www.vebjob.ch

Die Stellenvermittlung  

von veb.ch

Vermittlung die passt

Sie suchen erfahrene Spezialisten und Führungskräfte im 
Finanz- und Rechnungswesen? Wer passt zusammen: 
Diese Frage ist bei der Besetzung von offenen oder neu-
en Stellen und bei der Jobsuche zentral. vebjob ist die 
Stellenvermittlung von veb.ch, dem grössten Verband 
für Rechnungslegung, Controlling und Rechnungswe-
sen. Unternehmen finden auf vebjob.ch ihren Wunsch-
kandidaten,  Mitglieder von veb.ch interessante Jobs mit
Karrierechancen.

vebjob führt Unternehmen und Kandidaten erfolgreich 
zusammen.


